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Zu unserem Sonderheft

Seit fünf Jahren nützf der «Office Catholique Iniernational du Cinéma»
(OCIC) jeweils die Gelegenheit seines sogen. «Conseil général», d. h. der
jährlichen Generalversammlung aller angeschlossenen nationalen Film-
zenfralen (es sind ihrer gegenwärtig rund dreißig), um, daran anschließend,

in Studientagen eine der wichtigen Sparten katholischer Filmarbeit
gründlich zu vertiefen, Erfahrungsaustausch und gegenseitigen Kontakt
zu pflegen, sowie Anregungen mannigfaltiger Art zu vermitteln. So
stand, um nur die letzten Studientage zu erwähnen, 1951 in Luzern das
Thema «Der christliche Filmkritiker und seine Leser» im Mittelpunkt der
Beratungen; 1952 wurde der Stoff von Luzern in Madrid logisch
weitergeführt durch das Thema: «Die Erziehung des Publikums zum richtigen
Filmsehen», während letztes Jahr, 1953, in Malta die eminent wichtige
Frage «Der Film in den Missionsländern» zur Diskussion stand. Im
Frühsommer dieses Jahres, vom 18.—24. Juni, beschäftigte das Kernstück
jeder katholischen Filmarbeit, die vielumstrittene kirchliche Filmbewertung

die Teilnehmer ausgezeichnet besuchter Studientage. Aus Europa,
aber auch von Uebersee, besonders aus Nord-, Mittel- und Südamerika,
waren Delegierte aus nicht weniger als 27 Ländern erschienen.

Die «kirchliche Filmbewertung» ist aber nur nach einer Seite
umstritten: Seit 1936, dem Erscheinungsjahr der Film-Enzyklika Pius. XI.,
«Vigilanti cura», besteht in kirchlichen katholischen Kreisen keine
Meinungsverschiedenheit mehr über die Bedeutung der kirchlichen Film-
bewerfung und kein Zweifel über die Tunlichkeit, ja dringliche Notwendigkeit

einer kirchlichen, offiziellen Einstufung der Filme nach ihrem
moralischen Wert. Diese Sparte der Tätigkeit ist so recht das eigentliche
«Ceterum censeo» der kirchlichen Filmbetreuung überhaupt. Ohne die
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